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Verordnung,

betreffend die Bereitung von Backwaren.
Auf Grund der §§ 47 und 49 u der Bundesratsverordnunq

über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr
1915 vom 28. Juni 1915 wird für den Landkreis Wiesbaden mit
Ausnahme der Stadt Biebrich folgende Verordnung erlassen.

§1-
An Backwaren dürfen bereitet werden:
a) Roggenbrot in beliebiger Form mit Verwendung von

neunzig Gewichtste len Roggenniehl und zehn Gewichts¬
teilen Kartoffelflocken, Kartoffelwalzmehl oder Kartoffel¬
starkemehl oder anderer gesetzlich gestatteter Streckungs¬

mittel in Stücken von zwei und vier Pfund (Verkaufsqe-
wicht vierundzwanzig Stunden nach dem Backen).

b) Weizenbrot in der Form eines zweiteiligen Wasserwecks
m.t Verwendung von siebenzig Gewichtsteilen Weizenmehl
und dreißig Gewichtsteilen Roggenmehl in Stücken von60 Gramm.

c) Zwieback nach Friedrichsdorfer Art mit Verwendung „on
50 Gewichtsteilen Weizenmehl auf einhundert Teile des
Gesamtgewichts.

<I) Kuchen in beliebiger Form mit Verwendung von höchstens
fünfzig Gewichtsteilen Weizenmehl auf einhundert Teile
des Gesamtgewichts.

e) Konditorwaren mit Verwendung von höchstens zehn Ge-
wichtste len Weizen- oder Roggenmehl auf einhundert Teile
des Gesamtgewichts.

8 2.
Die Bereitung anderer als der in § 1 aufgeführten Backwaren

ist verboten.
8 3.

Ausnahmen von diesem Verbot können in Einzelfällen auf
Grund ärztlicher Bescheinigung von dem Kreisausschusse bewilligtwerden.

§ 4-
Bäcker, Konditoren und Verkäufer von Backware haben einen

Abdruck dieser Verordnung ,n ihren Betriebs - und ' Verkaufs¬
räumen ariszuhängen.

8 5.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach

8 57 der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

Außerdem kann nach 8 58 a. a. O. unzuverlässigen Bäckern und
Kond'toren das Geschäft geschlossen werden.

8 6.
Diese Verordnung tritt am 11. Oktober ds. Js . in Kraft . Mit

dem gleichen Tage wird die Verordnung vom 22. Februar 1915
aufgehoben.

Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.
Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,

von Heimburg.

I Verordnung,
betreffend den Verkehr mit Mehl und Backwaren.

i Auf Grund der §§ 47 und 48 a bis c der Bundesratsverord¬
nung über den Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem

! Ernte,ahr 1915 vom 28. Juni 1915 wird für den Landkreis Wies-
' (offen 2rusna(’me  der Stadt Biebrich folgende Verordnung er-

8 i.
mehlMehl im Sinne dieser Verordnung ist Roggen- und Weizen-

8 2.
ü̂ dlmenge, die täglich auf den Kopf der Zivilbevölre-

5 n!), u"draucht werden darf, beträgt einschließlichder Zulage für
die schwer arbeitende Bevölkerung 225 Gramm ° 9 '

Jedem Verbaucher, mit Ausnahme der Selbstversorger , wer-
ona '$ ne  Rücksicht auf das Alter von dieser Menge gründsäßlich

Gramm zugeteilt, während die übrigen 25 Gramm als Zm
^ kur dre schwer arbeitende Bevölkerung und in Fällen außer¬ordentlichen Bedarfs verwendet werden sollen.

in » •«

, 8 4.
Die Abgabe und die Entnahme von Mehl und Backware, mit

alleiniger Ausnahme von Konditorware , darf nur auf Grund eines
vom Kreisausschusse ausgegebenen Ausweises (Brotkarte , Zusaß-brotkarte) erfolgen. " ' n

8 5.
Die Brotkarte und die Zusaßbrotkarte gelten für eine Ka¬

lenderwoche nach Maßgabe des Aufdrucks.
Die Brotkarte erhält Abschnitte, die insgesamt über ein Ge¬

wicht von 2000 Gramm Brot (1400 Gramm Mehl) lauten
Die Zusaßbrotkarte erhält nur einen Abschnitt über ein Ge¬

wicht von 500. Gramm Brot (350 Gramm Mehl).

8 6.
det w eLVm9r®fttur!P bei‘!i3 bl?'er  Verordnung polizeilich qemel-
sind die Selbstversorger " Brotkarte . Ausgenommen hiervon
, .. . Dech Haushaltungsvorstande werden soviel Brotkarten zuge-
terlt, wie die Haushaltung Mitglieder hat. Er ist verpflichtet? den
Verlanaen ^ibre Ä ^ ^ altenen Haushaltungsmitgliedern auf deren-oerlangen ihre Brotkarten auszuhandigen.
rnnF hL ^ " anziehende wird die Brotkarte um die verflossenen
Taae ab m ? fur3r -ri e Zuteilung an sie erfolgt von demTage ab an dem sie polizeilich gemeldet werden. Bei der Anmel-

Br °tk5temMme ?desche!n°? bzüS2 ^ ** * Aufenthaltsorte erteilte

°.mL L .7.
verwendeten Abschnitten vor dem Abzüge an den

zuruckzugeben. Dagegen ist ihm ein Brotkar-
ten-Abmeldescheinzu erteilen. Dieser Schein ist auf Antrag auch
solchen Einwohnern auszustellen, die als Kur- oder Badegäste, Ge¬
bots Austnthattnchmen ^ längere Zeit aus-



Der Haushaltungsvorstand ist verpflichtet, Aenderungen im
Personenstände seines Haushaltes unverzüglich bei dem Geme.nde-
vorstande zu melden. ^ ^

und Badegäste haben Anspruch auf die Brotkarte nur

S 'e chres WohLrts WÄ ^ dK . ' dazu besLmt^
stelle ausgestellter Brotkarten -Abmeldeschein vorge egt wirdm

L Sias.
o-u alif Reisen sind, ohne an einem Orte längeren Aufenthalt z
nehmen erhalten die Brotkarten nur an Orten, wo .s.e übernach¬
ten und nur dann , wenn sie bei ihrer Anmeldung einen Brotkar-

ist bei der Abreise °uf ihren An¬
trag von dem Gemeindevorstande eine Bescheinigung darüber zu
erteilen, für welche Tage sie bei ihrer vorübergehenden Anwesenheit
am Orte mit Brot versorgt worden smd.

8 8-
Wegen der Versorgung der Schisser finden die anderweit er-- <c ssry (?ÄTt«

Kriegsgefangenen . g
Tiio ^„lakbrotkarte erhält mit Ausnahme der Selbstversorger

>.d« E>»Wa °d" - u2 -,ch>-d <>>. » .» '«. d» W-
«m R -cht

besteht nicht. § 1Q
Zur schwer arbeitenden Bevölkerung im Sinne der 88 2 Abs.

^ " " i/Personen , die tagsüber auberhalb ihrer Wohnung beschäf-
«at sind und für die es wahrend dieser „Sett Mit oefon
deren Schwierigkeiten verbunden ist, sich andere Nahrungs¬
mittel als Brot hinreichend zu verschaffen,

2 Personen , die innerhalb der Zeit von 8 Uhr abends
r  iihr motoens mindestens 6 Stunden zu arbeiten haben.
WeVonen Me in Tag - und Nachtschichtenarbeiten , sofern

^ ^ uf die Kalenderwoche mindestens 3 Nachtschichtenent-

4 Nerlonen bis zum vollendeten 21. Lebensjahre , die in ge-

5. Personen , die in der Land- und Forstwirtschaft vollbe-
schäftiqt und über 14 Jahre alt sind;

*■s s*
Hnb Fam lienm tglieder. die auf Grund der Bestimmungen
zu1 - 4 ZÜsaZr°tkarten erhalten, werden hierbei nicht

Diê Vonm ssetzungen sür die Zugehörigkeit zur schwer arbeiten¬
den Bevölkeruna sind' auf Verlangen durch Bescheinigung des Ar¬
beitgebers besonders nachzuweisen.

8 11-
Die Brotkarte darf gegen Entgelt an andere Personen nicht

übertragen werden. , .
Die Zusatzbrotkarte ist nicht übertragbar.

Die Brotkarte und die Zusatzbrotkarte werden durch Ver-
Mittelung des Gemeindevorstandes zugeteilt. Sie müssen be, dem

sie Beamteneigenschaft haben oder nicht.

Bei der Ausgabe neuer Karten sind die sämtlichen Karten
der abqelausenen Wochen mit den nicht verwendeten Abschnitten
an den Gemeindevorstand zurückzugeben.

8 11-
Backware mit Ausnahme von Konditorware , und Mehl dürfen

nur nach Gewicht und nur in Mengen abgegeben werden, die den

S?Ä a ® s MStSÄÄ - *
*“ S?JS Ät 'w - °d°-«-»>W »« <£
roerber die Brotkarte vorzulegen. Der Veräußerer hat d>e der v
äußerten Menge entsprechenden Abschnitte abzutrennen und a sch
zu nehmen.

Kür die Befolgung dieser Vorschriften hasten neben dem Ver¬
äußerer die Angestellten und sonstigen Personen , deren er sich zur
Veräußerung bedient. § ->5

Wer Backware verkauft, die er nicht selbst herstellt, hat die für
diese Backware abgetrennten Abschnitte der Brotkarte dem Her
steller der Backware auszuhändigen . nwHoh ab-

Die Hersteller von Backware haben die in ihrem Betrieb av
aetrennten oder gemäß Absatz 1 ihnen ausgehandlgten Abschnitte,
nack den verschiedenen Gewichtsangaben getrennt , bei dem Kreis-
ausschusse unter Beifügung eines Mehluberweisungsantrage
zuliefern. lß

Di- Veräußerer von Mehl haben die bei der Veräußerung ab-

Weisungsantrages abzuliefern . ^
Ländlern Bäckern und Konditoren ist die Abgabe von Mehl

der Kreisausschuß Ausnahmen von diesem Verbot zulassen.
8 18-

N-nkianate Krankenhäuser, Privatkliniken , Lazarette und ahn-

Regelung gemäß 8 20 Absatz 2 dieser Verordnung.
8 19-

Jn Gast- und Schankwirtschaften darf Backware allein an

gegen Vorlegung der Brotkarte und Abtrennung der entsprechenden
d- h, -in- ®«it«

m%a5fcfrÄ ?” Sffiai .|<t,nitt. hat d°, « >«
schrift des % 15 Absatz 1 dieser Verordnung abzuliefern.

8 20.
Der Kreisausschuß erläßt die erforderlichen Ausfuhrungs-

bestimmungenzu dieser Verordnung .^ ^ ^ ^ ^ wohltätigen Ein¬
richtungen besondere Vereinbarungen über die Verbrauchsregelung
zu treffen. § 21

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden̂ nach

^iN ? «"LS „°SSs :?LA - °b>- Iünfzehnhund«ct
Mark bestraft. , _ c\ unruverläfsiaen Bäckern,

Außerdem kann nach 8 58 a . a. v . unzuveriamg^
Konditoren und Mehlhändlern das Geschäft geschlossen werben.

8 22.

hoben.
Wiesbaden, den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Verordnung,
betreffend die Selbstversorger im verkehr mit Brotgetreide . 7Nehund Backware >m Ernte,ahr 1915.

L ra „S SR 47 48 rl und 49 d der Bundesratsverord-

nun « über d"e» Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Ernte-• 9S 8uni 1915 und der Bestimmungen zu 8 18 d

dy 5 ,allst 1916) folgende Verordnung erlassen und zwar hm-
sichtUchÄ! 88 2 und 3 mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten. § i

der Reichsgetreidestelle festgesetzt smd. Monat für die ZeitDiese Sätze betragen auf den Kops und Monak jur oieo
„i. -um 31 August 1915 neun Kilogramm und vom 1. Septemb -r

siebenhundertundfünfzig Gramm Mehl.



Sit*

Als Selbstversorger im Verkehr mit Brotgetreide und Mehl
gelten der Unternehmer des landwirtschaftlichen Betriebes , die An¬
gehörigen seiner Wirischaft einschließlich des Gesindes sowie ferner
Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler, und Arbeiter, soweit
sie kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Brotgetreide oder Mehl
zu beanspruchen haben.

8 3.
Selbstversorgung ist nur insoweit gestattet, als sie zu Beginn

des Erntejohres 1915 mit dem Nachweise ihrer Durchführbarkeit
für die ganze Dauer des Erntejahres 1915 beansprucht worden ist.

Nachträglicher Eintritt in die Selbstversorgung ist nicht zu¬
lässig.

Der Uebertritt aus der Selbstversorgung zur oersorgungsbe-
recht'gten Bevölkerung ist jederzeit unter der Bedingung gestattet,
daß der Selbstversorger den Vorrat an Brotgetreide und Mehl,
der unter Berücksichtigungdes zugelassenen Verbrauchs am Tage
des Uebertritts vorhanden fein muß, in einwandfreier Beschaffen¬
heit dem Kreise überweist. 8 4.

Zum Nachweise der Berechtigung zur Selbstversorgung
dienen eine Mahlkarte und eine Backkarte, die von dem Kreisaus¬
schusse ausgegeben werden.

Ein Verzeichnis der im Besitz von Mahl - und Backkarten be¬
findlichen Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe wird beim
Kreisausschusse für jede Gemeinde geführt.

8 5.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, die keine Mahl -»

und Backkarte besitzen, werden mit Backware und Mehl auf Grund
von Brotkarten nach der Kreisverordnung vom heutigen Tage,
betreffend den Verkehr mit Mehl und Backwaren, versorgt und
dürfen aus ihren Erntebeständen Brotgetreide und Mehl zu ihrer
und ihrer Haushaltungsangehörigen Ernährung nicht verwenden.

Die Selbstversorger dürfen aus ihren Vorräten monatlich nicht
mehr als die gesetzlich zulässige Menge an Brotgetreide verwenden.

Für die zu entnehmende Menge ist neben dem Monatssatz
maßgebend die Kopfzahl der zu Versorgenden, wie Liese in der
Mahllärte und der Brotkarte beurkundet ist.

Abhänge gegen diese Zahl sind von dem Haushaltungsvor-
standc oder seinem Vertreter innerhalb einer Woche nach ihrem
Eintritt dem Kreisausschusse zwecks Berichtigung der Mahlkarte
und der Backkarte zu melden.

Zugänge müssen von dem Haushaltungsoorstande oder seinem
Vertreter innerhalb gleicher Frist dem Kreisausschusse zu gleichem
Zwecke gemeldet werden, wenn die zugegangenen Personen in die
Selbstversorgung miteintreten sollen.

Das den Selbstversorgern zur Ernährung belassene Brotge¬
treide darf nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.

8 8.
Die zur Selbstversorgung berechtigten Unternehmer landwirt¬

schaftlicher Betriebe haben das für ihren Haushalt und Betrieb
zur Ernährung bestimmte Brotgetreide und das daraus herae'̂ eilte
Mehl bei sich in eigener Verwahrung zu halten und abgewogen
von anderen Getreidevorräten getrennt zu lagern.

Sie müssen auf Verlangen zum Nachwiegen bei der Kontrolle
jederzeit eine geeignete Wage bereitstellen.

8 9.
Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe, denen wegen Un¬

zuverlässigkeit in der Verwendung oder Aufbewahrung des ihnen
belassenen Brotgetreides und Saatguts gemäß 8 58 der Bundes-
ratsvcrrrdnung vom 28. Juni 1915 das Recht der Selbstversor¬
gung entzogen worden ist, erhalten Brotkarten für den Rest des
Erntejahres nur in dem Umfange, als bei ihnen noch Brotgetreide
oder Mehl nach dem Satze von 9 und 10 Kilogramm Getreide oder
7,2 und 7,5 Kilogramm Mehl für den Kopf und Monat gefunden
und dem Kreise übereignet worden ist.

§ 10 .

Das Auswahlen von Brotgetreide darf nur in gewerblichen
Mühlen erfolgen. Jeder Selbstversorgerhaushalt (§ 2) darf
monatlich nur einmal mahlen lassen, und zwar nicht mehr als die
gesetzlich zulässige Menge (8 1).

8 11-
Mühlenunternehmer dürfen Brotgetreide für Selbstversorger

nur auf Grund der Mahlkarte (§ 4) mit Beschränkung auf den
monatlichen Bedarf ausmahlen.

Sie sind verpflichtet, auf der Mahlkarte für jede Ausmahlung
zu bescheinigen:

a) wieviel Pfund Brotgetreide (Roggen und Weizen) ausge¬
mahlen morden sind:

b) wieviel Pfund Mehl und wieviel Pfund Kleie geliefert
worden sind:

c) an welchem Tage die Lieferung (b) erfolgt ist.

Diese Bescheinigung haben sie mit ihrer eigenhändigen Unter¬
schrift zu versehen.

8 12.
Die Mühlenunternehmer haben über die von ihnen auf Grund

der Mahlkarten ausgeführten Aufträge eine Mahlliste zu führen.
Die Mahlliste muß für jeden Auftrag enthalten:
a) die laufende Nummer;
b) Vor- und Zunamen , Stand und Wohnort des Auftrag¬

gebers;
o) das Gewicht der zum Vermahlen eingelieferten Getreide,

nwngen;
6) das Gewicht der abgelieferten Mehl- oder Kleiemengen:
e) den Tag der Ablieferung.

8 13.
Die Selbstversorger dürfen ihr Brotgetreide nur in einer im

Kreise belegenen Mühle ausmahlen lassen.
8 14.

Die Bundesratsverordnung über das Ausmahlen von Brot¬
getreide vom 28. Juni 1915 gilt auch für das Ausmahlen des von
Selbstversorgern zur Mühle gebrachten Getreides.

8 15.
Den Mühlenunternehmern ist verboten, von dem ihnen von

Selbstversorgern zum Ausmahlen übergebenen Brotgetreide einen
Teil als Mahllohn zu nehmen (zu multern ) und mehr als drei vom
Hundert für Verstaubung und dergleichen abzuziehen.

Dev Mahllohn ist in barem Gelde zu fordern und zu entrichten.
8 16.

Bäcker dürfen Backware für Selbstversorger nur auf Grund
der Backkarte (8 4) backen.

Sie sind verpflichtet, auf der Backkarte für jedes Backen zu
bescheinigen:

a) wieviel Pfund Roggen- und Weizenmehl zum Backen ver¬
wendet worden sind;

b) wieviel Pfund Roggen- und Weizenbrot oder Kuchen ge¬
backen worden sind;

c) an welchem Tage das Backen (b) erfolgt ist.
Diese Bescheinigung haben sie mit ihrer eigenhändigen Unter¬

schrift zu versehen.
- 8 17 .

Die Bäcker haben über die von ihnen auf Grund der Back¬
karten o.usgeführten Aufträge eine Backliste zu führen.

Die Backliste muß für jeden Auftrag enthalten:
a) die laufende Nummer;
b) Vrr - und Zunamen , Stand - und Wohnort des Auftrag¬

gebers;
c) das Gewicht der zum Verbacken eingelieferten Mehlmen¬

gen;
>1) das Gewicht der abgelieferten Backware;
e) den Tag der Ablieferung.

8 18.
Die Selbstversorger dürfen ihre Backware nur in einer in

ihrem Wohnort bestehenden Bäckerei backen lassen.
8 19.

Die Bereitung von Backware für Selbstversorger hat nach
Vorschrift der Bundesratsverordnung über die Bereitung von
Backware v'cm 31. März 1915 zu erfolgen.

Die 88 1 bis 8, 12 bis 15 und 17 bis 21 dieser Bundesrats¬
oerordnung gelten auch für alle land- und hauswirtschaftlichen Be¬
triebe, in denen Backware hergestellt wird.

Ferner ist maßgebend die Kreisverordnung vom heutigen
Tage, betreffend die Bereitung von Backwaren.

8 20.
Den Bäckern ist verboten, von dem ihnen von Selbstversor¬

gern zum Backen übergebenen Mehl einen Teil als Backlohn zu
nehmen.

Der Backlohn ist in barem Gelde zu fordern und zu entrichten.

8 21.
Wird zur Bereitung von Backware für Selbstversorger ein

Gemeindebackhaus benutzt, so ist der Bürgermeister oder sein ge¬
setzlicher Stellvertreter verpflichtet, die Einhaltung der Backvor¬
schriften besonders zu überwachen und die in 8 17 vorgeschriebene■
Backliste mit entsprechenderAenderung zu führen.

8 22.
Cs ist verboten, an Selbstversorger Mehl oder Backware, mit

Ausnahme von Konditorware, zu veräußern.
Der Bürgermeister oder die von ihm mit der Brotkartenver¬

teilung beauftragten Personen dürfen für Selbstversorger keine
Brotkarten ausgeben.

8 23.
Mühlenunternehmer , Bäcker und Verkäufer von Backware

haben einen Abdruck dieser Verordnung in ihren Betriebs - und
Äerkrufsräumen auszuhängen.



§ 24.
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden nach

8 57 der Bundesratsverordnung vom 28. Juni 1915 mit Gefängnis
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert
Mark bestraft.

Außerdem kann nach 8 58 a. a . O. unzuverlässigen Selbstversor¬
gern das Recht der Selbstversorgung entzogen und unzuverlässigen
Mühlenunternehmern , Bäckern und Verkäufern von Backware das
Geschäft geschlossen werden.

8 25.
Diese Verordnung tritt am 11. Oktober ds. Js . in Kraft.
Wiesbaden , den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 52 der Bundesratsverordnung über den

Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1916 vom
28. Juni 1915 festen wir für den Landkreis Wiesbaden mit Aus¬
nahme der Stadt Biebrich nach Beschluß vom heutigen Tage den
Preis für das vom Kreise abgegebene Mehl wie folgt fest:

1. für einen Doppelzentner Roggenmehl auf 36 Mark;
2. für einen Doppelzentner Weizenmehl auf 41 Mark.
Diese Festsestung tritt vom 1. d. Mts . ab in Kraft.
Wiesbaden, den 2. Oktober 1915.

. Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Hei m bürg.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 49 a der Bundesratsverordnung über den

Verkehr mit Brotgetreide und Mehl aus dem Erntejahr 1915 vom
28. Juni 1915 setzen wir für den Landkreis Wiesbaden mit Aus¬
nahme der Stadt Biebrich nach Beschluß vom heutigen Tage die
Preise für Brot wie folgt fest:

1. für einen Laib Roggenbrot im Gewichte von 2000 Gramm
(Verkaufsgewicht 24 Stunden nach dem Backen) auf 74 Pf .;

2. für ein Weizenbrot (Wasserweck) im Gewichte von 60 Gramm
aus 5 Pf.

Diese Festsetzung tritt am 11. Oktober d. Js . in Kraft.
Wiesbaden, den 2. Oktober 1915.

Der Kreisausschuß des Landkreises Wiesbaden,
von Heimburg.

Aussührungsbesiimmungen
zu der Verordnung vom 2. Oktober 1915, betreffend den Verkehr

mit Mehl und Backwaren.
Im allgemeinen.

Die häufiger zum Ausdruck kommende Auffassung, es sei im
laufenden Erntejahr überreichlichBrotgetreide vorhanden und man
brauche die Kontrollmaßnahmen nicht mehr scharf beachten, ist
unbegi findet. Der Verbrauch von Brotgetreide muß sich nach wie
vor innerhalb der gesetzlich gezogenen Grenzen bewegen. Von der
strengen Durchführung der den Verbrauch regelnden Vorschriften
kann daher nicht abgesehen werden. Wo die Bevölkerung diesen
Vorschriften nicht nachkommt, müssen die gesetzlichen Zwangsmaß¬
nahmen angewendet werden.

Alle an der Durchführung der Verbrauchsregelung beteiligten
Berufsbeamten und ehrenamtlich tätigen Personen haben ihre
ganze Kraft und Aufmerksamkeit darauf zu richten, daß die Ver¬
sorgung der Bevölkerung mit Mehl und Backware gleichmäßig so
erfolgt, wie es das Gesetz vorschreibt.

Zu § 6.
1. Als zur Haushaltung gehörend gelten neben den Familien-

> Mitgliedern Dienstboten, Untermieter, Schlafleute, in der Haus»
j Haltung übernachtende Besuchsgäste, sofern sie polizeilich gemeldet:

sind, ferner beim Meister wohnende Gehilfen, Gesellen und Lehr¬
linge und dergleichen.

2. Vordrucke zu Brotkarten - Abmeldescheinen werden beim
Kreisausschusse vorrätig gehalten und können dort von den Ge-
meindevorftänden bezogen werden.

Zu 8 9.
1. Die Zulage für schwer arbeitende Personen ist bei den

Selbslrersorgern in der diesen zugebilligten Menge von monatlich
10 Kilogramm Brotgetreide enthalten . Aus diesem Grunde dürfen
Selbstversorgern keine Zusatzbrotkarten zugeteilt werden.

2. Die Entscheidung über Anträge auf Zuteilung von Zusatz¬
brotkarten wird den Gemeindevorständen überlragen.

Zu 8 10.
Die Zugehörigkeit zur schwer arbeitenden Bevölkerung ist in

jeden, Falle sorgfältig zu prüfen.
Auf die nach dem Verbot des 8 12 Abs. 2 der Verordnung be¬

stehende Verantwortung wird hier besonders verwiesen.
Zu 8 12.

Bei Zuwiderhandlungen kommen gegen Beamte nicht nur die
Strafvorschriften der Bundesratsverordnung , sondern auch die Vcr-
schriften des Disziplinargefetzes zur Anwendung.

Zu 8 13.
Die an den Gemeindevorstand zurückgegebenen Karten sind

an den Kreisausschuß einzureichen,

Zu 88 13 und 16.
1. Die Mehlüberwejsungsanträge find nach dem vom Kreis¬

ausschusse eingeführten Vordruck zu stellen.
2. Die Hersteller von Brot , die zugleich Mehl veräußern,

können die von ihnen übernommenen Abschnitte der Brotkarte für
Brot und für Mehl zusammen mit einem Mehlüberweisungsän-
trags abliefern.

3. Sinh mehrere oder sämtliche Abschnitte der Brotkarte auf
einmal abgetrennt worden, so dürfen sie zusammenhängend abge-
liefeick werben. Es ist nicht notwendig, jede Karte vor der Ab¬
lieferung in die einzelnen Abschnitte zu zerlegen.

4. Die Ablieferung der Brotkartenabschnitte ist an keinen be¬
stimmten Termin gebunden. Sie kann durch Einsendung mit der
Post oder durch Ueberreichung bei der Mehlverteilungsstelle des
Kreisausschusses erfolgen. Diese hat jedoch ausschließlich während
der Vormittagsdienststunden zu geschehen.

5. Die Mehlüberweisung erfolgt lediglich auf Antrag und nach
Bedarf.

Ein Bäcker soll grundsätzlich keinen größeren Bestand an Be¬
triebsmehl haben, als dem Bedarf für eine Woche entspricht.

6. In der Regel wird Mehl nur in Säcken von einem Doppel¬
zentner abgegeben. Dadurch gegen den Antrag eintretende Mehr¬
oder Minderüberweisungen werden bei den folgenden Lieferungen
ausgeglichen.

7. Der Kreisausschuß läßt die Mehlüberweisungsanträge durch
feine tm Kreishause eingerichtete Mehlverteilungsstelle prüfen und
gibt einer dem Kreise verpflichteten Mühle Auftrag zur Mehl¬
lieferung.

Der Mühle ist über das von ihr verabfolgte Mehl Empfangs¬
bescheinigungzu erteilen, auf Grund deren der Kaufpreis -von der
Landwirtschaftlichen Zentral -Darlehnskasse für Deutschland, Filiale
Frankfurt a. M ., in Frankfurt a. M . angefordert wird und an
diese Kasse zu zahlen ist. Die Zahlung ist innerhalb 8 Tagen auf
das Postscheck-Konto Nr . 329 der Landwirtschaftlichen Zentral-
Darlehnskasse für Deutschland, Filiale Frankfurt a. M . zu be¬
wirken unter Benutzung von Zahlkarten -Formularen , die den
Rechnungen beigefügt sind.

Wiesbaden, den 6. Oktober 1915.
Namens des Kreisausschusses.

Der Vorsitzende,
von H e i ni b u r g.

Kreisblattdruckerei von Guido Zeidler, Biebrich.
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